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Informationen für die Kennzeichnung und die Herstellung von 
Sirupen 

 

Zahlreiche Rechtsnormen regeln die EU-weit einheitliche Kennzeichnung von Lebensmitteln. Die 
wichtigste gesetzliche Grundlage in Österreich ist ab 13.12.2014 die Lebensmittelinformationsverordnung 

VO (EU) Nr. 1169/2011 idgF. Diese Verordnung gilt für Lebensmittelunternehmer auf allen Stufen der 

Lebensmittelkette, sofern deren Tätigkeiten die Bereitstellung von Information über Lebensmittel an die 
Verbraucher betreffen. Sie gilt für alle Lebensmittel, die für den Endverbraucher bestimmt sind, 

einschließlich Lebensmitteln, die von Anbietern von Gemeinschaftsverpflegung abgegeben werden, sowie 
für Lebensmittel, die für die Lieferung an Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung bestimmt sind. 

 

Kapitel 1: Allgemeine Kennzeichnungsbestimmungen 
 

Handelsübliche Bezeichnung  
Die Bezeichnung ist der Name des Lebensmittels. Er muß der allgemeinen Verkehrsauffassung 

entsprechen und der Verbraucher muss die Art des Lebensmittels erkennen können. Fantasienamen 

dürfen begleitend verwendet werden.  
Sirupe werden nach ihrer jeweiligen geruchs- und geschmacksbestimmenden Komponente bezeichnet. 

(z.B. „Himbeersirup“, „Pfefferminzsirup“, "Holunderblütensirup"). Orangeaden und Zitronaden enthalten 
die natürlichen Aromastoffe der Fruchtschale (Schalenöle) von Zitrusfrüchten als geruchs- und 

geschmacksgebende Komponente und allenfalls Fruchtsaft und andere Fruchtbestandteile und werden je 
nach Art derselben als "Orangeade" oder "Zitronade" bezeichnet. 

 

Achtung: 
Stichwort Diabetikerprodukte: In absehbarer Zeit werden die gesetzlichen Regelungen für diese 

Produktgruppe ersatzlos gestrichen. Es wird daher bald keine Diabetiker-Lebensmittel mehr geben. In der 
amtlichen Begründung wird dies damit begründet, dass nach gegenwärtigem wissenschaftlichem 

Kenntnisstand Personen mit Diabetes mellitus keine speziellen diätetischen Lebensmittel benötigen und 

auch die Zählung von Broteinheiten keinen Sinn mehr macht. 
 

Name und Anschrift 
Anzugeben sind der Name oder die Firma und die Anschrift des Lebensmittelunternehmers, somit 

desjenigen, unter dessen Name das Lebensmittel vermarktet wird, sofern in der EU niedergelassen oder, 
falls der Lebensmittelunternehmer nicht in der EU niedergelassen ist, des Importeurs. Als Faustregel gilt: 

ein Brief, auf dem die Herstellerangabe als Adresse dient, muss durch die Post zustellbar sein. Somit nicht 

den Länderbezug vergessen, d.h. für Österreich die „A-Postleitzahl“ vermerken oder den Österreichbezug 
durch "Österreich", "Austria" herstellen. Die Internetadresse gilt nicht als Anschrift, kann aber zusätzlich 

beigefügt werden. 
 

Mindesthaltbarkeitsdatum 

Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) gibt an, bis zu welchem Zeitpunkt ein Lebensmittel unter 
angemessenen Lagerbedingungen seine spezifischen Eigenschaften behält, d.h. bis zu welchem Zeitpunkt 

ein Lebensmittel bei sachgerechter Aufbewahrung auf jeden Fall ohne wesentliche Geschmacks- und 
Qualitätseinbußen sowie gesundheitliches Risiko zu essen oder zu trinken ist. Der Hersteller bzw. 

Verkäufer  übernimmt somit bis zu diesem Datum die Gewährleistung für die einwandfreie 

Produktqualität (bei Einhaltung der deklarierten Lagerbedingungen). Das MHD gilt nur für noch original 
geschlossene Verpackungen. Geöffnete Verpackungen führen dazu, das Sauerstoff und/oder Feuchtigkeit 

und/oder Mikroorganismen Zugang zum Lebensmittel haben und damit seinen Verderb verursachen bzw. 
beschleunigen. Da es sich um ein Mindesthaltbarkeitsdatum handelt, ist das original verschlossene 

Lebensmittel in der Regel auch nach dem angegebenen Datum noch verzehrsfähig. Dieses Lebensmittel 
darf noch verkauft werden, sofern sich der Verkäufer von der einwandfreien Qualität überzeugt hat und 

das Lebensmittel als „abgelaufen“ gekennzeichnet ist. 

 
Das MHD muss angekündigt werden mit den Worten „mindestens haltbar bis: …“ (bei tagesgenauer 

Angabe) bzw. „mindestens haltbar bis Ende: …“ (bei Verzicht auf die Angabe des Tages/Monats). Bei 
tagesgenauer Angabe kann auf die Losnummer (diese ist frei wählbar, beginnt aber mit einem „L“) 
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verzichtet werden! Es ist ggf. auch auf dessen Fundort hinzuweisen („mindestens haltbar bis: siehe 

Deckel“). 
 

Die Auswahl des Datums liegt in der Verantwortung des Herstellers.  
Es empfiehlt sich eigene Haltbarkeitsversuche (Lagerversuche) unter den hofeigenen Bedingungen 

durchzuführen. Dabei wird das Produkt in mehreren Gebinden unter optimalen Lagerbedingungen 

aufbewahrt und in bestimmten Zeitabständen original verschlossenen Produkte sensorisch hinsichtlich 
Geruch, Geschmack, Farbe und Beschaffenheit genau untersucht. Auf diese Weise kann man feststellen, 

ab wann sich das Produkt verändert und dementsprechend das MHD festlegen. 
Schneller geht es mit der forcierten Lagerung, in dem die Temperatur bei der Lagerung erhöht wird. 

Diese Methode stützt sich auf die Reaktions-Geschwindigkeits-Regel nach van´t Hoff, wonach die 
Geschwindigkeit einer Reaktion bei einer Temperaturerhöhung um 10°C um den Faktor zwei zunimmt. 

Ein Produkt, das bei Raumtemperatur 2 Jahre haltbar sein soll, wird bei 30°C gelagert, und muss daher 

mindestens 1 Jahr haltbar sein; bei 40°C wären es dann nur noch 6 Monate. 
 

Lagerbedingungen 
Die Einhaltung der Lagerbedingungen ist für die Sicherstellung der Haltbarkeit bei 

Lebensmitteln entscheidend. Hinsichtlich der Temperatur können grundsätzlich drei 

Temperaturbereiche unterschieden werden, die sowohl in den Verkaufslokalen der 
Einzelhandelsgeschäfte als auch bei den Verbrauchern vorliegen und eingehalten 

werden können. Das sind: 
1. der Bereich der Tiefkühllagerung; 

2. der Bereich der gekühlten Lagerung und 
3. die Raumtemperatur. 

Der Bereich der „gekühlten“ Lagerung bedeutet Lagerung im Kühlschrank bzw. in 

Kühlgeräten und umfasst den Temperaturbereich von 0 – 9 °C (mit Toleranz bis 
10 °C). Darüber hinaus kann eine konkrete Angabe der Lagertemperatur erfolgen 

z. B. „(gekühlt) bei +6 °C lagern“.  
Die Lagerung bei Raumtemperatur bedeutet die Lagerung unter den üblichen Bedingungen 

der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Lichtverhältnisse, d. h. bei Bedingungen, 

die den in unseren Breiten vorherrschenden klimatischen Bedingungen entsprechen, 
vorausgesetzt die Produktqualität wird nicht nachteilig beeinflusst. 

Die früher noch gebräuchliche Angabe „kühl lagern“ entsprach einem Temperaturbereich 
von +9 – +18 °C. Für diesen Temperaturbereich sind keine Kühleinrichtungen 

üblich und können auch nicht lückenlos, weder im Handel noch bei den Konsumenten, 

sichergestellt werden. Lebensmittel, die traditionell für diesen Bereich vorgesehen 
sind, sollten den bereits oben definierten Bereichen zugeordnet werden, d. h. 

entweder bei Temperaturen bis +9 °C oder bei Raumtemperatur lagern. Insbesondere 
die Lagerung bei Raumtemperatur ist bei einer Reihe von Lebensmitteln, die früher 

dem Bereich „kühle Lagerung“ zugeordnet waren, infolge von technologischen Verbesserungen in der 
Herstellungstechnologie durchaus anwendbar. 

Weitere physikalische Einflüsse, die die Lagerfähigkeit beeinflussen sind die Luftfeuchtigkeit, 

der Lichteinfluss sowie – bei Lagerung bei Raumtemperatur – die übermäßige 
Hitzeeinwirkung. Die üblichen Angaben in der Kennzeichnung von Lebensmittel 

für diese Bedingungen sind z. B.: „vor Wärme schützen“ (die Ware verträgt grundsätzlich 
eine höhere Temperatur als Raumtemperatur, darf nicht in unmittelbarer Nähe einer Wärmequelle (z. B. 

Ofen, Radiator) gelagert werden), „trocken lagern“ 

(Lagerung an einem trockenen Ort, bei einer maximalen relativen Luftfeuchtigkeit bis 
70 %), „lichtgeschützt lagern“ (vor direktem Lichteinfall geschützt), „vor Hitzeeinwirkung 

schützen“, „vor direktem Sonnenlicht schützen“, etc. Diese Angaben sprechen 
für sich, eine nähere Spezifizierung ist nicht notwendig. 

 
Bei Sirupen (wie auch anderen Erfrischungsgetränken) empfiehlt sich folgender Hinweis: "Bei 

Raumtemperatur lichtgeschützt lagern“. Bei der Angabe von Lagerbedingungen ist darauf zu achten, dass diese auch 

für den Produzenten gelten und einzuhalten sind. Daher Vorsicht bei Angaben wie „kühl lagern“ beim Verkauf über 

lokale Märkte.  
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Aufbewahrungsbedingungen und Verzehrzeitraum 

Um eine angemessene Aufbewahrung oder Verwendung der Lebensmittel nach dem 
Öffnen der Verpackung zu ermöglichen, müssen gegebenenfalls die Aufbewahrungsbedingungen 

und/oder der Verzehrzeitraum angegeben werden sowie gegebenenfalls besondere Anweisungen für die 

Aufbewahrung und/oder Anweisungen 
für die Verwendung. 

Lebensmittel, deren Haltbarkeit sich nach dem Öffnen der Verpackung wesentlich 
ändert, bedürfen daher besonderer Angaben von Aufbewahrungs- und/oder Verwendungsbedingungen 

nach dem Öffnen der Verpackung. Eine grundsätzliche Möglichkeiten ist die Angabe einer möglichst 
genau definierten zeitlichen Frist, wann das Lebensmittel nach dem Öffnen der Verpackung längstens 

verzehrt werden sollte kombiniert mit der Angabe geänderter Lagerbedingungen nach dem Öffnen der 

Verpackung. 
Folgende unbestimmte Zeitangaben können z. B. verwendet werden: 

„ehebaldigst“ – innerhalb von ein bis zwei Tagen 
„einige Tage“ oder „wenige Tage“ – maximal eine Woche 

Eine genaue Angabe von Tagen oder Wochen wird empfohlen. 

 
Nettofüllmenge 

Die Verpackung lässt nicht immer Rückschlüsse auf die enthaltene Produktmenge zu. Deshalb muß bei 
verpackten Lebensmitteln stets die Füllmenge in Gramm oder Milliliter angegeben werden. Nach den 

Bestimmungen der LMKV ist die Füllmenge bei flüssigen Waren in Volumeneinheiten, bei anderen Waren 
in Gewichtseinheiten vorgeschrieben. Für die Deklaration der Nennfüllmenge ist der Zeitpunkt der 

Verpackung maßgeblich.  

 
Wenn nach der FertigpackungsV gekennzeichnet wird, gilt es, abhängig von der Füllmenge 

Mindestschriftgrößen einzuhalten. Sie muss bei Füllmengen von mehr als 50 bis 200 ml mind. 3 mm, bei 
Füllmengen von mehr als 200 bis 1000 ml mind. 4 mm und bei Gebinden mit einer Packungsgröße > 

1000 ml mind. 6 mm betragen.  

 
Einem Direktvermarkter empfiehlt der Gutachter, nicht nach der FertigpackungsV zu kennzeichnen. Die 

Kennzeichnung erfolgt dann „deutlich lesbar“. 
 

Loskennzeichnung 

Mit dem Los/der Charge werden alle Verkaufseinheiten eines Lebensmittel gekennzeichnet, die unter 
praktisch gleichen Bedingungen erzeugt, hergestellt, abgefüllt oder verpackt wurden. Diese 

Kennzeichnung soll es ermöglichen, eine Warenpartie bis zum Hersteller zurückzuverfolgen. Bei 
Warnungen vor dem Verbrauch oder der Verwendung eines Lebensmittels oder bei Kundenreklamationen 

kann ein betroffenes Lebensmittel eindeutig identifiziert werden. Ein Produkt muß immer dann eine 
Loskennzeichnung tragen, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht tagesgenau ist. 

 

Zutatenverzeichnis 
Im Zutatenverzeichnis sind sämtliche Zutaten einschließlich der Zusatzstoffe und Aromen in absteigender 

Reihenfolge ihres Gewichtsanteils zum Zeitpunkt ihrer Verwendung bei Herstellung des Lebensmittels 
aufgelistet. Zutaten, die weniger als 2% des Enderzeugnisses ausmachen, können in anderer Reihenfolge 

nach den übrigen Zutaten aufgeführt werden. Der Aufstellung ist ein geeigneter Hinweis voranzustellen, 

in dem das Wort "Zutat" erscheint. Die Zutaten sind mit ihrer Sachbezeichnung anzugeben. Zusatzstoffe 
wie Farbstoffe oder Säuerungsmittel müssen mit dem Namen der Klasse, gefolgt von der 

Sachbezeichnung oder E-Nummer angegeben werden, z.B. "Säuerungsmittel Zitronensäure", 
"Konservierungsstoff Sorbinsäure".  

 
Lebensmittel mit Süßungsmittel 

Lebensmittel, die ein oder mehrere nach der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 zugelassene Süßungsmittel 

enthalten, müssen zusätzlich die Angabe „mit Süßungsmittel(n)“ führen. Dieser Hinweis ist in Verbindung 
mit der Bezeichnung des Lebensmittels anzubringen. 
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Lebensmittel, die sowohl einen Zuckerzusatz oder mehrere Zuckerzusätze als auch ein oder mehrere nach 
der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 zugelassene Süßungsmittel enthalten, müssen zusätzlich die Angabe 

„mit Zucker(n) und Süßungsmittel(n)“ führen. Dieser Hinweis ist in Verbindung mit der Bezeichnung des 

Lebensmittels anzubringen. 
Lebensmittel, die nach der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 zugelassenes Aspartam/Aspartam-

Acesulfamsalz enthalten, müssen zusätzlich den Hinweis „enthält Aspartam (eine Phenylalaninquelle)“ auf 
dem Etikett führen, wenn das Aspartam/Aspartam-Acesulfamsalz in der Zutatenliste lediglich mit der E-

Nummer aufgeführt ist. Der Hinweis „enthält eine Phenylalaninquelle“ muss auf dem Etikett erscheinen, 

wenn das Aspartam/Aspartam-Acesulfamsalz in der Zutatenliste mit seiner spezifischen Bezeichnung 
benannt ist. 

Lebensmittel mit über 10 % zugesetzten, nach der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 zugelassenen 
mehrwertigen Alkoholen müssen zusätzlich die Angabe „kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken“ 

enthalten. 
 

Lebensmittel mit Teerfarbstoff 
(Alkoholfreie) Lebensmittel, die einen oder mehrere der folgenden Lebensmittelfarbstoffe enthalten - 

Gelborange S (E 110), Chinolingelb (E 104), Azorubin (E 122), Allurarot AC (E 129), Tartrazin (E 102), 

Cochenillerot A (E 124) – müssen die zusätzliche Angabe führen:  
„Bezeichnung oder E-Nummer des Farbstoffs/ der Farbstoffe“: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei 

Kindern beeinträchtigen.  
  

Mengenkennzeichnung von Zutaten 

Erwartet der Verbraucher eine bestimmte Zutat, weil sie z.B. in der Bezeichnung oder auf dem Etikett 
grafisch, textlich oder bildlich hervorgehoben ist oder weil sie mit dem Lebensmittel allgemein in 

Verbindung gebracht wird, muss ihr Anteil im Sichtfeld oder in der Zutatenliste in Prozent angegeben 
werden. 

 
Wie wird bei einem Blüten-/Kräutersirup diese Zutat gekennzeichnet? 

Generell handelt es sich bei einem Extrakt um eine zusammengesetzte Zutat. Diese Zusammensetzung ist 

nicht geregelt und kann von Hersteller zu Hersteller differenzieren. Sie besteht aber in der Regel aus 
Wasser, Zucker und der pflanzlichen Komponente. Wird somit eine zusammengesetzte Zutat im 

Verzeichnis der Zutaten unter ihrer handelsüblichen Bezeichnung angegeben, erfolgt unmittelbar danach 
eine Aufzählung ihrer Zutaten. 

 

Es ergeben sich zwei Gedankenansätze:  
1) Diese Zutaten werden mengenmäßig gekennzeichnet. Am Beispiel Löwenzahnblütensirup sind somit 

denkbar: " x% Löwenzahnblütenextrakt (Wasser, Zucker, Löwenzahnblüten)" oder "x% 
Löwenzahnblütenextrakt (x g Löwenzahnblüten je 100g Extrakt (Wasser, Zucker))" oder  

2) Diese Zutaten werden nicht mengenmäßig gekennzeichnet, da ja dem Sirup letztendlich nur die 
geschmackgebenden Inhaltsstoffe der Pflanzenteile zugesetzt werden (der ausgelaugte krautige Rest 

befindet sich nicht im Sirup). Daher lautet die Zutat "Löwenzahnblütenextrakt (Wasser, Zucker, 

Löwenzahnblüten)", besser "Löwenzahnblütenextrakt (Wasser, Zucker, Löwenzahnblüten) zur 
Geschmackgebung".  

 
Diese einfache Deklaration "Löwenzahnblütenextrakt (Wasser, Zucker, Löwenzahnblüten) zur 

Geschmackgebung" sollte bevorzugt bei bäuerlichen Produkten Anwendung finden.  

 
Allergene 

Allergene Zutaten müssen auf dem Etikett so angegeben sein, dass Allergiker das allergene Potenzial 
eines Lebensmittels sofort erkennen können. Übersteigt die Restmenge von Schwefeldioxid 10 mg/kg, ist 

dies in der Zutatenliste in hervorgehobener Schreibweise (z.B. Fettdruck oder farblich hinterlegt) oder als 

"enthält SO2" aufzuführen. 
 

Gebrauchsanleitung 
Bei Sirupen ist die Verdünnungsanleitung anzugeben (bspw. „1:6 verdünnen“). Eine Gebrauchsanleitung 

ist dann erforderlich, wenn der Kunde das Produkt unsachgemäß verwenden könnte. 
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Gut lesbar, dauerhaft und Mindestschriftgröße 
Die Angaben sind direkt auf der Verpackung oder auf einem mit der Verpackung verbundenen Etikett gut 

sichtbar, in deutscher Sprache, leicht verständlich, deutlich lesbar und unverwischbar anzubringen. Solide 
mit der Verpackung verbundene Anhänger sind als Etiketten zulässig. Bei ausreichendem Druckkontrast 

und normalen Lichtverhältnissen ist ab einer Mindestschriftgröße von 1,2 mm bei den Kleinbuchstaben 

davon auszugehen, dass die Kennzeichnung für die Mehrheit der Konsumenten gut lesbar ist. 
 

Sichtfeld 
Bezeichnung, Füllmenge und Alkoholgehalt sind im gleichen Sichtfeld (d.h. auf einer Seite der 

Verpackung) anzubringen. Diese Angaben dürfen nicht durch z.B. Bilder oder andere Texte getrennt sein. 
Bei Flaschen und Dosen ist das Sichtfeld 180°, das heißt alle Angaben müssen ohne Drehen der 

Verpackung auf einen Blick erfasst werden können. 

 
Nährwertkennzeichnung ab 13.12.2016 

Die Nährwertkennzeichnung wird ab 13.12.2016 mit Ausnahmen (19 Punkte der EU-Verordnung) 
verpflichtend sein. Ausgenommen sein werden u.a. „Unverarbeitete Erzeugnisse, die nur aus einer Zutat 

oder Zutatenklasse bestehen;“ … und „Lebensmittel, einschließlich handwerklich hergestellter 

Lebensmittel, die direkt in kleinen Mengen von Erzeugnissen durch den Hersteller an den Endverbraucher 
oder an lokale Einzelhandelsgeschäfte abgegeben werden, die die Erzeugnisse unmittelbar an den 

Endverbraucher abgeben.“ Somit müssen Erzeugnisse von Direktvermarktern ab 13.12.2016 eine 
Nährwertkennzeichnung aufweisen, wenn diese an den Großhandel abgegeben werden. Produkte von 

Direktvermarktern, die direkt an Endverbraucher, Einzelhandelsgeschäfte oder an die Gastronomie aber 
stets auf lokaler Ebene abgegeben werden, müssen auch nach dem 13.12.2016 keine Nähr-

wertkennzeichnung aufweisen.  

 
Die Nährwertkennzeichnung ist weiters zwingend vorgeschrieben, wenn auf dem Etikett, in der 

Aufmachung oder in der Werbung eine nährwertbezogene Angabe (z. B. „zuckerfrei", „ballaststoffreich") 
gemacht wird, oder das Lebensmittel mit Vitaminen oder Mineralstoffen angereichert ist. 

 

Sämtliche Angaben sind an einer augenfälligen Stelle in deutlich sichtbarer und in einer dem Käufer leicht 
verständlichen Sprache anzubringen. 

 
 

Die Fertigpackungsverordnung enthält Regelungen über Maßbehältnis-Flaschen.  

Die Konformität eines Produkts mit der Fertigpackungsverordnung wird beim Nennvolumen mit dem 
Einheitszeichen "e" deklariert. Die Mindesthöhe ist 3 mm. Die Angabe dieses Zeichens ist freiwillig. Die 

Größe der Ziffern bei der Angabe des Nenninhaltes auf dem Etikett ist ebenfalls durch die 
Fertigpackungsverordnung genau festgelegt (Nettofüllmenge bis 5 cl mind. 2 mm, bis 200 ml mind. 3 

mm, bis 1000 ml mind. 4 mm, mehr als 1000 ml mind. 6 mm). 
 

Packungsgrößen können bei alkoholfreien Getränken frei verwendet werden. Sämtliche Vorgaben für 

verbindliche Nennfüllmengen für die gesamte Palette der alkoholfreien Getränken wurden 2007 
aufgehoben. 

 
Bio 

Bei Verwendung der Bezeichnungen „Öko“ oder „Bio“ muß die EG-VO 834/2007 idgF (EG Bio BasisV) 

erfüllt sein.  
Zu kennzeichnen sind: 

- Gesamtaufmachung als "Bio" 
- Hervorhebung aller Bio-Zutaten 

- Gemeinschaftslogo  
- Kontrollstellencode  

- Herkunftsangabe (EU-Landwirtschaft;  Landwirtschaft Österreich; Nicht-EU- Landwirtschaft; EU-

/Nicht-EU-Landwirtschaft) 
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g.g.A. 

Der Schutz von nach der VO (EG) Nr. 510/2006 idgF eingetragenen Bezeichnungen sieht den Schutz vor 
Nachahmung eingetragener Herkunftsangaben (Ursprungsbezeichnung g.U. und geographische Angaben 

g.g.A.) oder vor Ausnutzung deren Rufes und vor Irreführung des Verbrauchers insbesondere bei der 
Verarbeitung von vergleichbaren Produkten vor. Die Verwendung von eingetragenen Bezeichnungen, sei 

es im Handel oder in der Verarbeitung, ist nur dann zulässig, wenn das Produkt der eingetragenen 

Spezifikation entspricht. Die Anführung einer geschützten Ortsbezeichnung in der Kennzeichnung und 
Werbung, falls das vergleichbare Produkt (das der gleichen Art wie das eingetragene Produkt ist, der 

Spezifikation jedoch nicht entspricht) tatsächlich aus dem Gebiet stammt, ist nur in nachfolgenden Fällen 
zulässig: die geographische Bezugnahme erfolgt in nicht hervorhebender Weise und nicht in Verbindung 

mit der Sachbezeichnung, dem Marken- oder Firmennamen oder der Handelsbezeichnung.   
 

Am Beispiel der geschützten Bezeichnung "Wachauer Marille g.U." wird aufgezeigt, welche Angaben 

unzulässig und daher zu unterlassen sind: 
 

Im Verkehr mit Produkten, die nicht entsprechend der Spezifikation hergestellt werden, und deren 
Folgeprodukten dürfen die Ortsangaben "Wachauer" und "Wachau" in der Sachbezeichnung oder im 

Sichtfeld der Sachbezeichnung, dem Marken- oder Firmennamen oder der Handelsbezeichnung nicht 

verwendet werden. Auch das Anführen der Angaben beispielsweise beim Namen oder der Adresse oder 
Internetadresse des Herstellers in blickfangartiger Weise ist unzulässig. Daher sind Namen, Adresse oder 

Internetadresse von dieser Regelung nur dann ausgenommen, wenn sie nicht größer, nicht fetter,  nicht 
in einer anderen Farbe oder einer anderen Schriftart geschrieben sind (somit nicht in blickfangartiger 

Weise). 
 

Kapitel 2: Sirup 

 
A) Beschreibung 

Sirupe sind dickflüssige Erzeugnisse, die aus Fruchtsaft oder gleichartigen Erzeugnissen, natürlichen 
Aromastoffen der Fruchtschalen, Pflanzen(Kräuter)-extrakten oder anderen geruchs- und / oder 

geschmacksgebenden Komponenten durch Hinzufügen von Zucker, Wasser und anderen Zutaten 

hergestellt und verdünnt oder unverdünnt konsumiert werden. 
Auch andere Lebensmittel, wie Nüsse, Gewürze, Tee, Kaffee, Kakao oder Gemüsesäfte 

und gleichartige Erzeugnisse können verwendet werden. 
 

Fruchtsirupe (Obstsirupe) werden mit Fruchtsaft oder gleichartigen Erzeugnissen 

als wertbestimmende Komponente hergestellt. Der Fruchtanteil im Sirup beträgt mindestens 10 %. Wird 
auf traditionelle österreichische Codexqualität verwiesen, so beträgt der Fruchtanteil im Sirup 33%. 

Orangeaden und Zitronaden enthalten die natürlichen Aromastoffe der Fruchtschale 
(Schalenöle) von Zitrusfrüchten als geruchs- und geschmacksgebende 

Komponente und allenfalls Fruchtsaft und andere Fruchtbestandteile. 
Kräutersirupe enthalten Pflanzenextrakte und/oder –destillate als geruchs- und 

geschmacksgebende Komponente. 

Sonstige Sirupe enthalten andere geruchs- und geschmacksgebende Komponenten 
wie Nüsse, Gewürze, Tee, Kaffee, Schokolade, Karamel u.a. oder Extrakte, 

Zubereitungen daraus. 
 

Bei Produkten dieses Kapitels, die auch zur Verdünnung bestimmt sind, wird eine 

Gebrauchsanleitung (Verdünnungsangabe) angegeben (z B. 1 + 6). Allenfalls 
erforderliche Hinweise für die Lagerung nach dem Öffnen sind anzugeben. 

 
Die Trockensubstanz aller Sirupe beträgt mindestens 55° Brix (refraktometrisch 

gemessen); bei Kräutersirupen mindestens 45° Brix. 

 
B) Kennzeichnung 
Der einfachste Weg eine ausreichende Kennzeichnung zu gewährleisten, ist die Verwendung der 

verpflichtenden Kennzeichnungselemente (Bezeichnung, Name u Adresse, Nennvolumen, MHD in 
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TTMMJJ, Zutatenliste, Verdünnungsangabe, ggf. Allergenhinweise) und auf jede sonstige Aufmachung zu 

verzichten. 
 

Tipp: Bei Unklarheiten bei der Kennzeichnung hilft oftmals ein Gang in das Regal des nächsten 
Lebensmittelgeschäfts. Die großen, etablierten Hersteller machen (meistens) alles richtig. 

 

Musteretikette für bäuerliche Produkte 

 
 
 
 

C) Herstellung (Quelle: Obst & Garten 8/2006) 

a. Fruchtsirupe 
Fruchtsaft zur Sirupbereitung soll geschmackvoll, farbintensiv und klar sein. Das Pektin pektinreicher 

Obstarten sollte enzymatisch abgebaut sein, sonst kann es nach dem 
Abfüllen in der Flasche gelieren. Daher empfiehlt sich der Zusatz von pektolytischen 

Enzymen zum Saft vor dem Zuckerzusatz. Pektinabbau im Saft ist zudem wichtig für die 
Klärung. 

 

Warmlöseverfahren: Eine genau bemessene Menge Saft wird erwärmt. Nach und nach setzt man Zucker 
zu und bringt ihn unter Erhitzen und laufendem Rühren in Lösung. Der Zucker löst sich rasch, das 

Warmlöseverfahren ist bei anschließender Heißfüllung daher zu bevorzugen. Nach dem Füllen bei etwa 
80 °C sollen die Sirupflaschen für kurze Zeit umgelegt werden (Deckelpasteurisation) und anschließend 

möglichst rasch rückgekühlt werden, um Aroma und Farbverluste zu verhindern. Die Pasteurisation ist für 

Sirup zwar kein zwingend vorgegebener Verfahrensschritt, aber notwendig für die Haltbarkeit und daher 
üblich. 

 

Löwenzahnblütensirup 

Zutaten: Zucker, Wasser, Löwenzahnblüten-
extrakt (Wasser, Zucker, Löwenzahnblüten) zur 
Geschmackgebung, Zitronensaft.  
 
Bei Raumtemperatur lichtgeschützt lagern. Nach 
dem Öffnen im Kühlschrank lagern und bald 
verbrauchen. 

Hans Müller 
Gartenweg 5 

1234 Obsttown 
Österreich 

500 ml Mindestens haltbar bis: 
11.11.2011 

Verdünnung 1 + 5 
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Kaltlöseverfahren: Da keine Hitze auf den Saft einwirkt, ist der so hergestellte Sirup hinsichtlich 

Fruchtgeschmack qualitativ hochwertiger. Zum Auflösen des Zuckers benötigt man ein entsprechendes 
Gebinde mit Rühreinrichtung. Zur genau gewogenen Menge Fruchtsaft wird die ebenfalls gewogene 

Menge Zucker nach und nach zugesetzt. Die Auflösung des Zuckers verläuft mit zunehmend gelöster 
Menge immer  langsamer. Kaltlöseverfahren haben wegen der deutlich schwereren Lösbarkeit des 

Zuckers und wegen  Problemen bei der Haltbarkeit an Bedeutung verloren. 

 
b. Kräuter- Blütensirupe 

Zum Ansetzen von Kräutersirup eignen sich Behälter aus Glas, Kunststoff oder Edelstahl. Wichtig ist, dass 
die Gefäße gut zu reinigen, leicht zu befüllen und entleeren sind – sie sollten also eine große 

Einfüllöffnung haben. Ein dichter Verschluss verhindert, dass Ameisen oder Mücken den Ansatz 
heimsuchen. Zur Sirupherstellung eignen sich die meisten der intensiv duftenden Blüten oder Kräuter. Am 

bekanntesten sind Produkte aus Minze, Melisse und Holunderblüten. Nach der Reihenfolge der 

Zutatenbeimengung unterscheidet man 3 Verfahren: Kräuter/Blüten und Zucker gleichzeitig ansetzen, 
Kräuter/Blüten mit Wasser ansetzen, Kräuter/Blüten mit einem Teil des Zuckers ansetzen. 

 
Ansetzen: Zucker ist im Ansatz ein wichtiger Aromaträger und erhöht die Aromaausbeute. Allerdings 

erschwert ein hoher Zuckergehalt die anschließende Filtration. Häufig wird daher der Kompromissweg mit 

einer Teilzuckerung (zwischen 30 und 50 % der Zuckermenge) im Ansatz gewählt. Nach 2 bis 3 Tagen 
werden die Kräuter oder Blüten abgesiebt und der Rohsirup eventuell filtriert, unter Erwärmen die 

restliche Zuckermenge und die Säure zugesetzt und anschließend heiß abgefüllt. Die Wassertemperatur 
beim Aufgießen richtet sich nach der Art der Ausgangsware. Bei feinen und empfindlichen Aromen, etwa 

Robinienblüten, ist der kalte Aufguss schonender, verzögert aber das Auflösen des Zuckers. Bei solchen 
empfindlichen Blüten wird fast alles Aroma durch einen heißen Aufguss zerstört. Wenig Einfluss hat die 

Temperatur des Wassers bei Holunder- oder Traubenkirschenblüten, und auch bei Minze oder Melisse 

sind die Unterschiede gering. 
 

c. allgemein (gilt für Frucht- und Kräuter-Blütensirupe) 
Zuckermenge: Je mehr Zucker enthalten ist, umso besser ist die Haltbarkeit. Daher wurden im 

Österreichischen Lebensmittelbuch für Sirupe "Mindestzuckerwerte" (siehe Trockensubstanz in °Brix) 

festgelegt. Mit dem Verdünnen stellt man sich den gewünschten Zuckergehalt im fertigen Getränk ein. 
Zuckerreicher Sirup ist besser haltbar und wird lediglich stärker verdünnt als ein vergleichbarer Sirup mit 

weniger Zucker, die Zuckermenge im trinkfertigen Sirup ist bei beiden Produkten gleich.  
 

Säurezusatz: Bei einem handelsüblichen Zuckergehalt von etwa 60 % muss der Sirup etwa im 

Verhältnis 1:6 mit  Wasser verdünnt werden. Da sich neben dem Zucker auch die Säure im gleichen 
Verhältnis verdünnt, muss dem Sirup bei der Herstellung auch Säure zugesetzt werden. Ungesäuerter 

Sirup ergibt ein unharmonisch mildes, fades Getränk. Das gilt auch für saure Säfte, auch ihnen muss 
Säure zugesetzt werden, um nach dem Verdünnen ein harmonisches Getränk zu erhalten. 

 
Haltbarkeit: Sirup wird vorwiegend heiß mit einer Temperatur von etwa 75 °C in Flaschen mit  

Schraubverschluss gefüllt. Dabei ist es wichtig, gereinigte und heiß ausgespülte Flaschen zu verwenden. 

Auch die optisch sauberen Verschlüsse sollten in heißem Wasser eingelegt werden, um anhaftende Keime 
zu minimieren. Kaltfüllungen sind zwar die aromaschonendere Variante, aber das Sicherstellen der 

Haltbarkeit hat Vorrang. Für größere Mengen haben sich Vakuumfüller bewährt, da Sirup zu zähflüssig für 
herkömmliche Fallstromfüller ist. Die Haltbarkeit von Sirup gewährleisten der hohe 

Trockensubstanzgehalt und die Heißfüllung. Der Qualitätsverlust durch die Wärmeeinwirkung lässt sich 

durch rasches Erhitzen in entsprechenden Kochgebinden (breite und niedere Töpfe oder Kochkessel aus 
Edelstahl) klein halten. Wie bei Fruchtsaft muss die Flasche nach der Füllung hingelegt werden, um 

Keime, die am Verschluss anhaften, zu inaktivieren. Nach dem Öffnen entscheidet der 
Trockensubstanzgehalt über die weitere Haltbarkeit. Theoretisch ist ab einem Trockensubstanzgehalt von 

55 % nicht mehr mit dem Wachstum von Mikroorganismen zu rechnen. Praktisch kommt es aber – vor 
allem bei kalt abgefüllten Produkten – aufgrund hoher Ausgangskeimzahl immer wieder zu Wachstum 

von Schimmel im Sirup, in seltenen Fällen sogar zur alkoholischen Gärung und damit zu 

Kohlensäureüberdruck in der Flasche. In manchen Rezepten finden sich Einsiedehilfen. Sie enthalten 
chemische Konservierungsmittel in der entsprechenden Konzentration, um die auf der Packung 
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angeführte Menge Sirup haltbar – aber eben chemisch konserviert – zu machen. Bei Verwendung von 

Einsiedehilfen sind in der Zutatenliste des Sirups die Zutaten der Einsiedehilfe aufzulisten. 
 

d. Produktfehler 
Produktfehler Schimmelbildung: Die Ausbildung eines Schimmelrasens im verschlossenen Glas ist ein 

Hinweis auf zu geringe Hitzeeinwirkung während der Herstellung oder auf unzureichende 

Deckelsterilisation. Schlecht verschlossene Gläser oder undichte Verschlüsse ermöglichen ebenfalls den 
Verderb durch Schimmelpilze nach dem Füllen. Sobald die Flasche geöffnet ist und der Kontakt mit Luft 

aus der Umgebung erfolgt, kann die Infektion erfolgen. Ohne Konservierungsmittel hergestellter Sirup ist 
nach dem Öffnen nur noch durch den hohen Zuckergehalt gegen Schimmelbefall geschützt. Die 

Kaltlagerung im Kühlschrank verzögert das Wachstum des Schimmelrasens nur. Obwohl sich nur auf der 
Oberfläche ein Pilzrasen ausbilden kann, durchziehen die Pilzfäden den gesamten Glasinhalt. Durch 

Abschöpfen des Schimmels ist die Gefahr für die Gesundheit nicht gebannt.  

 
Produktfehler Gelieren: Gelieren durch fruchteigenes Pektin kommt nur bei Fruchtsirup vor und hier 

besonders bei Früchten mit hohem Pektin- und Säuregehalt wie Schwarze Johannisbeere, Himbeere oder 
Heidelbeere. Kräuter und Blüten enthalten kein Pektin. Verstärkt wird der Geliervorgang durch das 

Erhitzen, aber auch bei kalt entsafteten 

Früchten und Kaltfüllung kann es Pektinflocken geben. Beim Versuch, sie durch Filtration zu entfernen, 
verkleben sie recht rasch die Filterschicht.  

 
Produktfehler alkoholische Gärung: Bläschenbildung und „mostiger“ Geruch weisen auf eine Gärung 

durch Hefen hin. Dieser eher seltene Fehler kann nur bei Produkten mit niedrigem Zuckergehalt 
vorkommen. Tritt die Gärung bereits vor dem Öffnen auf, ist das ein Hinweis auf zu geringe 

Hitzeeinwirkung oder undichten Verschluss. 

 
Produktfehler Auskristallisieren: Bei einem Zuckergehalt von über 65 %, keiner Erhitzung nach dem 

Zuckerzusatz und/oder zu tiefen Lagertemperaturen (Lagerung im Kühlschrank) können sich am Boden 
der Sirupflasche Kristalle absetzen. Bereits kristallisierte Saccharose lässt sich durch Erhitzen wieder in 

Lösung bringen. 


